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RS OGH 1989/11/21 15Os117/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1989

Norm

FinStrG §11

FinStrG §35 Abs2

Rechtssatz

Das Bewirken einer Eingangsabgaben-Verkürzung unter Verletzung einer abgabenrechtlichen Anzeigep icht,

O enlegungsp icht oder Wahrheitsp icht (§ 35 Abs 2 FinStrG) sowohl durch den Abgabep ichtigen selbst als auch

durch dessen Vertreter ist ohne Rücksicht auf eine allenfalls mißbräuchliche Mitwirkung des mit der

Abgabenbemessung befaßten Organs als unmittelbare Täterschaft (§ 11 erster Fall FinStrG) anzusehen.
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